
Organisationsreglement der Einwohnergemeinde Unterlangenegg 
(Änderung) 
 
Die Einwohnergemeinde Unterlangenegg beschliesst: 
 
I. 
 
Das Organisationsreglement der Einwohnergemeinde Unterlangenegg vom 27. April 
1999 wird wie folgt geändert: 
 
Art. 11 Mitgliederzahl 
Der Gemeinderat besteht mit seiner Präsidentin oder seinem Präsidenten aus fünf 
Mitgliedern. 
 
Anhang I: Kommissionen 
Schulkommission 
Mitgliederzahl: 5 
 
 
II. 
 
Diese Änderung tritt auf den 1. Januar 2005 in Kraft. 
 
 
So beschlossen an der Versammlung vom 4. Dezember 2004  
 
Im Namen der Einwohnergemeinde Unterlangenegg 
Der Präsident:    Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
 
 
 



 
Auflagezeugnis 
Der Gemeindeschreiber hat diese Reglementsänderung vom 4. November 2004 bis 
3. Dezember 2004 (dreissig Tage vor der beschlussfassenden Versammlung) in der 
Gemeindeschreiberei öffentlich aufgelegt. Er gab die Auflage im Thuner Amts-
anzeiger Nr. 44 und 45 vom 28. Oktober 2004 und 4. November 2004 bekannt. 
 
 
Ort, Datum Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
3614 Unterlangenegg, 8. Dezember 2004 .............................................. 
 
 


